
Entschei n Lager

Ihr war bekannt und hätte jedenfalls auch bekannt sein müssen,

dass der Sturm Zeynep anders als die vorigen Stürme nicht aus

dem Nordwesten bliei, sondern vornehmlich aus südwestlicher

Richtung. Es erschließt sich ohne weiqeres insbesondere unter

Berücksihtigung der als Anlage 1 zum Sitzungsprotokoll vom

19.09.2023 überreichten LagesL<tzze, dass bei einem Sturm

aus südwestlicher Richtung der Vorteil dieses Lagerstand-

ortes gerade nicht mehr gegeben war. Der bislang. gegebene

fast vJlktändige tVindschutz bei Stürmen aus nordwesdicher

Richtung dn..h di. Lagerhallen war danach gerade nicht mehr

gegeb.n, so dass die Segelyachten gerade seitlich dem Sturm

aui südwestlicher fuchtung vollkommen ausgesetzt waren mit

der Folge, dass der \7ind gegen den kompletten Schiffsrumpf

der Segelyachten drücken und so die Schiffe zum Umkippen

bringen konnte. Ob sich der Lagerort bei dieser \W. indrichtung

sogai zusätzlich als deutlich schadensgeneigter d-arstellte vor

dÄ Hi.tt"tgtund des sich nach der Lageskizze aufdrängenden

Tunneleffekls, bei dem sich die Sturmböen aus südwestlicher

Richtung verstärkten, als sie zwischen den dort eingezeichne-

ten Lager- und Produktionshallen aufder einen Seite und des

Hallengebaudes aufder anderen Seite der dort gelagerten vier

Schiffelindurch mussten, braucht hier leztlich gar nicht mehr

entschieden werden.

Jedenfalls unternahm die Beklagte in Ansehung dieser Tätsa-

chen nichts, um den schiießlich auch eingetretenen Schaden

zu verhindern. Sie hat lediglich nach eigenem Vortrag die

Pallung der Schiffe kontrolliert und sah es im Übrigenoffen-

har als"schicksalhaft an, wenn die kaskoversicherten Schiffe

diesem Sturm nicht standhalten sollten. Dies bewertet die

Kammer als grob fahrlässige Vernachlässigung ihrer Sorg-

faltspflicht, das drohende seitliche Umkippen der Segelyach-

t.n 
"br,r*..rden, 

in dem sie die'Windangriffsfläche, den die

vier Segelyachten boten, reduzierte. lVie bereits erörtert kam

insoweit eine Vielzahl von Maßnahmen in Betracht'

t...1

Zur Abgrenzung von Lager- und
Mietvertrag

SS 467 ft., 415 HGB;55 307, 309 Nr. 7 Buchst. b) BGB

1. Ein >Mietvertrag( über die Winterlagerung einer 5e-

gelyacht, nach welcher der Vermieter den Standort der

iegelyacht, den Lagerbock, Abstände zu anderen Segel-

yachten bestimmen, die Stauung in dem Lagerbock vor-

zunehmen hat und zudem berechtigt ist, die Segelyach-

ten zu betreten, ist als Lagervertrag i'S.d. 55 467 ff'HGB
zu qualifizieren und haftet der Vermieter hiernach nach

S 475 HGB wegen eines zu vermutenden Verschuldens'

2. Entgegenstehende Bestimmungen in dem Vertrag

sind nach SS 307. 309 Nr.7 Buchst. b) BGB unwirksam'

ILeitsätze des Einsenders]

LG Hamburg, Urt. v. 08.08.2025 -417 HKO 47/231

Die K1ägerin als Yachtkaskoversicherung nimmt aus abge-

,r.,..r.- bzw. übergegangenem Recht ihres Versicherungs-

nehmers die Beklagie als Betreiberin eines \(/interlagers ftir
Yachten auf Schadinsersatz wegen einer Beschädigung der

Segeiyacht ISA II während eines Sturmes in der Nacht vom

1 8. auf den 1,9 .02.2022 in Anspruch'

Der Zetge K unterhielt für seine Segelyacht.ISA II bei der

Klägerin"eine Yacht-Kasko-Versicherung (vgl' Police Anla-

geKli).
Am 19.11.2021 schloss der Zeuge K mit der Beldagten für

diese Segelyacht einen rMiewertrag über einen-lWinterlager-

platzn (Älage K 1) auf dem Außengelände der Beklagten' Es

i"r.r, **.h Hallenplätze vorhanden, diese waren aber teurer

und der Mast hätte für das lVinterlager in der Halle umge-

legt werden müssen'

In S I Ziff 1 des Vertrages heißt es: Der Vermieter vermietet

in der S M B für den Ziitraum Vertragsjahr 01 ' 1 1 '2021 bis

30.04.2022 einen Bootsla gerplatz wie folgt:

lm - 48,45 m' 959,31 €

Kranen an Land und wieder zu Vasser 350,00 €

170,00 €

N 110,00 €

Strom - 0 €A4lkVh nach Verbrauch

\Tasser - 15.00 €/m3 nach Verbrauch

Gesamtmietzins inkl. {Jmsatzsteuer 1.589,3t €

I Anm. d. Einsenders: zur Einordnung der Yacht-Überwinterung als Lager-

vertrag sie he auch OLG Hamburg, Urt. v. 14.0 1 1988 - 6 U 137187' Ve roR

1989, ZOZ.

SlZiff.3Abs.2lautet:
,Die Zuweisung der entsprechenden Stellfläche erfolgt durch

den Vermieter, es besteht kein Anspruch auf eine bestimmte,

vom Mieter einseitig festgelegte' Standfläche. Die Vermie-

tung der Stellfläche erfolgt ohne Verpflichtung d-es Vermie-

,.rr?ü, die Sorge um die Aufbewahrung des Schiffes'u

Unter der Überschrift ,Pflichten des Mietersu heißt es in S 7

Ziff. 7:,Dem Vermieter wird gestattet' das Schiff des Mie-

rers zur Verhinderung eigener Beschädigungen oder Beschä-

digung von Nachbarschiffen bzw. Hafenalage zu betreten'n

"ia ,Ä Zttr.2 ,Der Mieter verpflichtet sich, das Boot gegen

Zrgriffe von Dritten zu schützen und bewegliches Inventar

unär Verschiuss zu halten. Haftungen für etwaigen Verlust

oder Beschädigungen übernimmt der Vermieter nicht'u

Unter der Überschrift ,Haftung der Vermietersu heißt es in

SSZitr3weiter:
oschadensersatzansprüche des Mieters wegen Verschuldens

bei Vertragsschluss, einer Pfichwerletzung o{:f einer un-

erlaubten Fl*ttdl,tttg des Vermieters, seiner Erfüllungs- bzw'

Verrichtungsgehilfen sind ausgeschlossen, es sei denn, sie be-

ruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Vermieters

oder seiner Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen' Eine Haf-

tung des Vermieters ist auch ausgeschlossen bei unerlaubter

H"Ädl,rng Dritter, wie Diebstahl des Schiffes sowie oder oder

im Schiflbefindlichen Gegenständen, Einbruch usw' sowie

höhere Gewalt, wie z.B. Feuer, Sturm, Hochwasser, Frost-

schäden oder andere Einflüssen.n und weiter inZitr' 4: "Der
Vermieter haftet nicht für irgendwelche Schäden an den auf

den Mietflächen abgestellten Booten und sich daraus eventu-

ell ergebenden Ansprüchen, es sei denn, es wird ihm Vorsatz

bzw. grobe Fahrlässigkeit nachgewiesenu.
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Unter der Überschrift ,Haftung des Mietersn heißt es in S 9

Ziff. 2 Satz 2 sodann: ,Das Einlagerungsrisiko trägt der Mie-

ter(.

Dem Vertrag ais Anlage beigefügt waren die Hafenbetriebs-

ordnungen Teil 1 - Sommerlagerordnung und Teil II - \ü/in-

t.rl"g.rJrdn,tng. In letzterer heißt es unter der Überschrift

,Risiko / Haftung / Versicherungu:

,3.2 Die Lagerung von Schiffen nebst Ausrüstung und Zubehör

erfolgt ausschließlich aufRisiko des Einlagerers. Die SAB versichert

eingelag.rte Sachen nicht. Sie empfiehlt den Einlagerern den Ab-

schluss einer ausreichenden Kaskoversicherung.

3.3 Die SAB sowie ihre Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen tref-

fen keinerlei Bewachungs-, Übetwachu.tgs- oder sonstige Obhuts-

pflichten hinsichtlich där eingelagerten Sachen -.. Die lVinterla-

geraußicht dient lediglich dem Schutz der Einrichtungen der SAB,

nicht ledoch dem Schutz der eingelagerten Sacheno.

In 2iff.4.3 ist die persönliche und unbeschränkte Haftung

des Einlagerers für sämtlich von ihm und seinen Beauftrag-

ten während des Winterlagerbetriebs verursachen Schäden

der Beklagten, sei es auch nur in der Form leichter Fahrläs-

sigkeit, geregelt, sowie eine Verpflichtung des Einlagerers,

hierfür eine Versicherung mit einer Versicherungssumme

von 7,7 € Mio pro Schadensfall abzuschließen und diese auf

Verlangen der Beklagten nachzuweisen.

t..l
Die ISA II hat ein Gesamtgewicht von 6'5 to. Der von der

Beklagten verwendete Lagerbock (V-Bock) war ausgelegt für
ein Schiffsgewicht von 9 to und verfügte über 4 Pratzen (vgl'

Anlage B 4, l. Foto). Das Eigengewicht des Lagerbocks be-

,tr'rg L". 1 to. Nach dem Kranen wurde die ISA II von der

B.ldagte.t auf dem Lagerbock auf dem asphaltierten Hof des

Gehnäes abgestellt in einer Reihe mit 5 weiteren Segelyach-

ten neben Htll.n und Bürogebäude der Beklagten. Durch

die Gebäude waren die Yachten an diesem Standort abge-

schirmt gegen \Wind aus nordwestlicher fuchtung. In der

Region kommen Stürme überwiegend aus nordwestlicher

Ri.ht,rng. Die ISA Ii war mit stehendem Mast und ange-

schlagenim Großbaum abgestellt worden, eine zusätzliche

Sicheiung des Masts erfolgte - anders als bei der in derselben

Reihe abgestellten Segelyacht ROXY des Zeugen B - nicht'

Zum Schutz vor \Titterungseinflüssen brachte der Zeuge K
aufder ISA II noch eine Persenning auf.

Am 18.02.2022 zog, das Sturmtief Zeynap mit schweren

Orkanböen und Geschwindigkeiten von 110 - i20 km/h
auf (vgl. \Tettervorhersage für den 18./19.02.2022, Anlage

B 2). Der Sturm kam - für die Region ungewöhnlich - aus

südwestlicher Richtung. Der Zetge L, Mitarbeiter der Be-

klagten, führte am Nachmittag des 78.02.20?2einen Kon-

trollg".rg durch, zusätzliche Sicherungsmaßnahmen wur-
den .ticht ergriffen, die weiteren Einzelheiten sind streitig'

In der folgenden Nacht vom 18./19.02.2022, als das Sturm-

tiefüber äas Gelände der Beklagten zog, drehte sich die ISA

II infolge des einwirkenden \Winddrucks über ihrem Heck

"r,,s 
d.* Bock, die resultierenden Hebelkräfte vorne links an

der Stütze des Lagerbocks fiihrten dazu, dass dieser unter-

halb einer Schweißnaht brach. Die ISA iI stürzte um und riss

dabei die drei neben ihr lagernden Yachten, u.a. die ROXY
und die Noreia, mit, die ebenfalls beschädigt wurden (Fotos

Anlage B 2, B 3, Anlagenkonvolut B 4, Video Anlage B 5).

Die beiden ersten in der Reihe vor den Halien im Bock ste-

henden Schiffe blieben stehen.

Im Auftrag der Klägerin erstellte del Sachverständige S das

Gutachten vom 18.03.2022 betreffend Schadensursache

und Schäden an der ISA II (Arrlage K 2), auf dessen Inhalt

ebenfalls Bezug genommen wird. Der Sachverständige S

stellte der Klägerin für das Gutachten insgesamt 2.426'79 €

in Rechnung (Anlage K 5). Im Auftrag der K Versicherung

als Versicherer der Yacht ROXY des Zetgen B erstellte der

Sachverständige S das Gutachten zur Schadensur'sache vom

16.03.2022 (Anlage K 3), auf dessen Inhalt Bezug genom-

men wird. Einen weiteren Besichtigungsbericht nebst Foto-

dokumentation erstellte der Sachverständige R im Auftrag

der A E betreffend die Beschädigung der Segelyacht Noreia

(Anlagen zur Emaii des SVZ R vom 07.10.2024)'

In einer Email vom 24'03.2022 (Anlage K 14) teilte der

Zeuge K der Versicherungsmaklerin seine EinschätLut11 zur

Schadensursache mit. \Wegen der Einzelheiten wird auf den

Inhalt der Anlage Bezug genommen.

Lm 13.70.2022 erfolgte die Abrechnung des Schadensfalls

durch den Makler mit einer policenmäßigen Entschädigung

für Gesamtreparaturkosten (brutto) i.H.v. 50.426,35 € ab-

züglich einer Selbstbeteiligung von 500,00 € (Anlage K 6).

t..l
Mit Schreiben vom 18.10.2022 (Anlage K 7) forderte die

Klägerin die Beklagte unter Fristsetzung zvr Zahlung der

Klagforderung bis zum 09 .11.2022 auf .

Mit Datum vo m05.06.2023 bestätigte der Zeuge Kgegenüber

der K-lägerin die Übersendung der Schadensunterlagen zum

Zwecke- der Schadensregulierung und Regressführung und er-

kiärte darüber hinaus die Abtretung sämtlicher Ansprüche aus

dem streitgegenständlichen Schadensfall (Anlage K 13).

Die Kägerin behauptet, die Beklagte habe die ISA II ei8en-

verantw;rdich zum Lagerbock verbracht. Der Lagerbock habe

bereits zu diesem Zeitpunkt augenscheinliche Haarrisse und

Materialbruch mit korrespondierenden Korrosionsspuren auf-

gewiesen. Außerdem sei der Bock mit 4 Stützen fur die Yacht

interdimensioniert gewesen, worauf der ZeugeK den Hafen-

meister auch hingewiesen habe. Es habe eine zusätzliche Siche-

rung mit Schwerlastgurten auf dem Bock geGhlt und die Boote

hänen zu dicht gestanden, weshalb es zum Domino-Effekt ge-

kommen sei. Angesichts der Sturmwarnung hätte die Beklagte

Container als \Tindbrecher außtellen müssen. Jedenfalls bei

einer Kontrolle im Vorfeld des Sturms hätte die Vorschädigung

des Lagerbocks erkannt werden müssen. Statt dessen habe es

die Bekiagte trotz einschiägiger Schäden im Vorjahr ausdrück-

lich abgelehnt, weitere Maßnahmen zu ergreifen, und erklärt,

die Boote seien ausreichend gesichert.

Die Klägerin ist der Auffassung, die Beldagte hafte für den

Schaden gem. S 475 tr.HGB' wie sich bereits aus der Ent-

scheidung des OLG Schleswigv'22'08.2022,16U 114121 l=

TianspR 2023, 238) (Anlage K 1 0) in einem gleichgelagerten

Fall eigebe. Bei dem streitgegenständlichen Vertragsverhält-

nis handele es sich um einen Lagervertrag, das Verschulden

der Beklagten werde vermutet, ergebe sich aber jedenfails aus

der erkennbaren Vorschädigung des Lagerbocks und seiner

Unterdimensionierung mit lediglich 4 Stützen. Die vom

Haftungsregime des Lagervertrages abweichenden Vertrags-
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klauseln seien als AGB unwirksam, SS 307 Abs' 2 Nr' 2' 309

Nr.7 a), b),AGB.

Ginge man von einem Miewertrag aus, folge die Haftung aus Entscheidungsgründe

verfahren ist vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht zum

AL.6U 5125 anhängig.

Die Klage ist zulässig und begründet'SS 535,536a,2808G8'

t..l
Die Beklagte behauptet, der Lagerbock sei ausreichend dimen-

J.rr.t, "ia die Ab'stände twiJchtt't den Yachten ausreichend

t.-.rr.n gewesen. Eine Vorschädigung des Lagerboci<s bestrei-

tet sie mit"Nichrwissen, jedenfalls seien etwaige Vorschäden bei

d., Un".h""tiblichen Sicht- und Klangprüfung nicht erkannt

*o,a.''undauchnichterkennbarundauchnichtbeiVertrags.
schluss vorhanden gewesen, sondern ggf' bei vorangegangenen

Ork*.r.ignir..., [o Zeitraum 2l'10'202I bis 17'02'2022

"r*r*a.ti. 
Auch bei dem Kontrollgang ihres Mitarbeiters

;;;.J;irt der Orkanwarnung-habe es, keine Anhalmpunkte

ftii.it. Schwächung des LagerbocLs oder ein drohendes Aus-

.i"""a*U*.ft"., g.[.b..r. din Verrücken von Container als

tVindschutz ,.i .i.ä.t möglich noch sachdienlich gewesen'

F-s sei auch ztlor .ztt keineÄ vergleichbaren Schadensereignis

;k;;.". Vielmehr seien Plätze neben den Lagerhallen bei

äen Schiftteignern wegen der'ü/indabdeckung besonders be-

li;,;;;t.":auch der"Zeuge K habe sich den entsprechenden

Lagerplatz gewünscht'

Das streitgegenständliche Vertragsve-rh'ältnis sei als Miet-

vertrag zu" iualifizieren (so auch LG Rostock' Urt' v'

zi.oZ"zoln.'Dies ergebe sich nicht nur alrs der Überschrift

d., g.r.htorr.n.n V.itmgt', sondern insbesondere aus den

.i"a?"rif." vertraglich gä'offt"tt' Regelungen' insbesonde-

r. S i z?f 3 Abs."2 S^äz d,s Miewertrages wdZrff'2'3'
2..i, q.Z der'Winterlagerordnung (Anlage K 1)' Der Zeuge

K h"b; einen Stellplaiz von 48,45 m2 für seine Segelyacht

an Land im Freien gemietet' Soweit die Beklagte gegen eine^

Pauschaie das Kranen der Segelyacht und das Absetzen auf

dem zusätzlich gemieteten Bäck übernommen habe' ände-

re dies selbst b.iAttrrahmt eines typengemischten Vertrages

nichts daran, dass prägend und damit Äaßgeblich die Über-

i;rt""gt. Mi.di.h.".'.bst Lagerbock qtY:t* sei' wie sich

"l-r.h "'l.l. 
der jederzeitigen Zugangsmöglichkeit des Mieters

,", l,li.rna.nä .rg.b., 
"bti dtt es - "ndett 

ais in der Halle -
keine BeschrärrkÄg.^ gab' Eine Haftung der Beklagten.sei

g.rn. S A Zitr. Z deJMit"*t"'"gtt ausgeschlossen' Der Scha-

ä.n.,r.rl"r-tf sei für sie weder värhersehbar noch vermeidbar

".*.r.t. sondern auf höhere Gewalt (heftige Orkanböen)

i"rä.ft"f,iitten. Jedenfalls treffe den Zetgen Kgib ein Mit-

;;;;;ld.t *.g.t d., Abstellens der ISA II mit stehendem

ü"" ""a ".tg?r.hl"ge,,em 
Großbaum und Planenabde-

ckuns auf dem - günstigeren - Außengelände' was zu einer

;rh;R." \Vindanlriffsfläche ltihrte' lndem die Kiägerin Vrcr-

,i.ilou"gtt.tt,r,, iü, das Abstellen der Segelyacht unter frei-

em Himäel mit Mast und Rigg gewährt habe' habe sie einen

ü.r*.nr,"rbestand,l.,gt t"ä-dtr Bek'lagten in Bezug-auf

S.t aJ..t geschaffen, in d"enen sich dieser Form des Abstellens

irnrrr"n.n"r. Ris i ko ei nes O rkanereignisses verwirkliche'

tl
Im Parallelverfahren betreffend die Beschädigung der Segel-

yacht ROXY des Zeugen B hat das,Landgericht Hamburg

äi" B.kl"g,. antragsgJmäß nu Zahlu'ng verurteilt (Urt' v'

ti.og.zoi,q, n2 ö"eUzZ, Anlage K 17, veröffentlicht in

f,r.irl=fr"r,.pF.2o26' 120 in diesem Heftl)' Das Berufungs-

Die Zuständigkeit des Landgerichts Hamburg folgt jeden-

I"lk;"; S ag Zpo. Die Zuständigkeit der Kammer für Han-

J.i**ttt" folgt aus S 95 Abs' I Nr' 1 GVG' Die Parteien

haben sich milde, Entscheidung des Rechtsstreits durch die

ürri,r..rd. einverstanden erklärt, S 349 Abs' 3 ZPO '

Il.

Die Klage ist auch begründ'et' Die Klägerin als Yachtkasko-

.'r.rri.h.irrtg h"t g.gä die Beklagte aus überg^egangenem

R..tt, ittr.r"V.rri.f, .it,, gt nth*t " Ant pt"ch auf Ersatz der

i"f"1g. der Beschädig,rn[ dt' Segelyacht ihres Versicherungs-

;;i;.tt .r,trt"nd.r.,- KÄtt" i' ü'v' insgesa mt 52'853'14 €'

S 475 Satz I HGB, S 86 Abs' 1 Satz i WG'

1. Die Beklagte haftet als Lagerhalteti"-fil dk- 
tt-tchädigung

d., S.g.ly*.f,t ISA II gem' SS 467 ' 475 Abs' I HGB'

a. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Versicherungs-

n.trrn., d.. Kläg.Iin K und der Beklagten sind die SS 467 tr'

HGB anzuwenä..t. D.r oMiewertrag über einen \Winterla-

serolarz,, vom l9 ' I I .202I (Lnlage K 1) ist bei de r gebotenen

ä"i"-r*tlrdigung als Lagervertrag zu quaiifizieren' Miewer-

tragsrecht findet keine Anwendung'

Beim Lagervertrag schuldet der Lagerhal^ter' anders als der

Vermietei beim Miewertrag, über die bloße Gebrauchsüber-

;t;;;i.t Lagerräumlich"keit hinaus die ordnungsgemäße

Ä;Ä;;;t""gl er übernimmt also obhutspflichten hin-

ri.ftrfi.l de, 
".i.tgelag"rten Gutes (Ebenroth/Boujong/Heu-

blein,5. Aufl.2oi4' rtce S 467 RI'' 9 m'w'N')'

Bei der gebotenen Gesamrwürdigung der. oetroffenen ver-

traglichei Vereinbarung und deren tatsächlicher Umsetzung

duich die parteien handelt es sich nach den vorgenannren

Maßstäben um einen Lagervertrag'

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht "tr 
Übtzeu-

;;;J* a".iht, f.r,, dass die Beklagte die^Segelvacht nach

Ä"f."""n im Hafen eigenveranrwortiich auf ihrem Gelände

",rfr,.tt,., 
dabei die Alswahi des Lagerbocks' des Standorts

""J 
a.t Abstände zu den anderen Segelyachten ebenso wie

Ji. Si.h.r,r.rg im Lagerbock übernahm' ohne dass der Zeu-

g."-K |ti.tUli ein üitspracherecht hatte' rVeiter steht zur

[lb..r.trg.r.tg des Gericirts aufgrund- der Angaben des Ge-

,.haftrfüir.Ä der Komplementarin der Bekiagten' der Aus-

."n.., a., klägerseits b.,t"t"'tttt Zetgen K und B und der

""? 
a.t B.kl""gt.n benannten Zettgen L und M deren Anga-

ben sich die Kiägerin jedenfalls konkludtttt zu eigen gemacht

[",, f.t,, dass dlä Bekiagte im Verhältnis zu den Eignern auch

i-'ÜUrig." di. V.."näortung für eine s.ichere Aufbewah-

t""g uUärn"ftm und sich ihreleistung nicht auf die bloße

Übäl"r.rrrrg einer Mietfläche beschränkte'

\fie vorn Geschäftsführer der Komplementärin der Beklag-

ten im Rahmen seiner Anhörung gem S 141 ZPO beschrie-

ü.rr, *.rrd..t die Schiffe nach Einfahrt in den Hafen in einen
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Ti'avellift gehoben, von dort in einen Bock gesetzt und dann

mit einer Hubeinheit auf den Hof verfahren und dort auf

den Bock gestellt. Dass die Zuweisung des Lagerplatzes, wie

in S 1 Ziff. 3 ,\bs.2 des Vertrages vorgesehen, durch die Be-

klagte erfolgte, ist unstreitig. Diese Zuweisung des Stellplat-

,., dur.h die Beklagte erfolgte ebenso wie die Auswahl des

Lagerbocks in Kenntnis der Abmessungen und des Gewichts

a.i ISA II und des lJmstandes, dass diese mit aufgestelltem

Mast und Schlagbaum im Freigelände geiagert werden sollte.

\Teitere Vorgaben wurden, wie vom Zetgen K in seiner Ver-

nehmung ausdrücklich bestätigt, von diesem nicht gemacht.

Auch die Sicherung im Lagerbock war alleinige Sache der

Beklagten. Dass insbesondere das fusiko des lJmstürzens von

Schiffen dabei bekanntwar, ergibt sich sowohl aus denAnga-

ben des Geschäftsftihrers der Komplementärin der Beklagten

bezügliche eines früheren Ereignisses mit einer durchgeros-

,.t..r S,ü,r. auf einem tailer, als auch aus der Aussage der

ZetgenM und B zu einem Beinahe-Umfallen der Segelyack

ROXY. Soweit der Zeuge M erklärt hat, eruhabe Herrn B
nachdrücklich angewiesen, dass er seinen Mast an den Be-

tonblöchen abspanntu, bestätigt dies, dass auch die Beklagte

selbst davon ausging, ftir die Einhaltung erforderlicher Siche-

rungsmaßnahmen veranrwortlich zu sein' Dass zugleich mit
der-Einl"gerung in ihrer \Tahrnehmung auch die Obhuts-

übernahme duich die Beklagte erfolgte, haben sowohl der

Zeuge K als auch der Zeuge B plausibel und nachvollzieh-

bar Lestätigt. Dass dies tatsächlich so gelebt wurde, ergibt

sich insbesondere auch aus der unstreitigen Durchführung

eines Kontrollgangs bei aufziehendem Sturm am 18'02'2022

durch einen Mitarbeiter der Beklagten'

Dementsprechend war Vertragsgegenstand auch ein 'Boots-
lagerplatar,,\Tinterlager im Freigelände - 48,4.5 m2u ($ 1

Zitr.-l drs Vertrages) und keine konkrete Mietfläche' Dies

entspricht dem \7esen des Lagervertrags, wonach der Lager-

halter mangels besonderer Vereinbarungen grundsätziich den

Ort der Laget,tttg frei wdhlen datf (Koller, Tiansportrecht,

11. Aufl. 2023, HGB S 467 Rn. 11). Für die Einordnung

als Lagervertrag spricht des weiteren, dass die Beklagte sich

HausÄcht rlttJW.ituttgsrechte vorbehielt, wie sich aus der

dem Vertrag ebenfalls beigefügten Sommerlagerordnung,

zitr.1.4, Zit. tt (Anlage K 1) ergibt. Gleiches gilt ftir die-

vertraglich vereinbarte Möglichkeit der Beklagten, das Schiff

,'.r, \i.rhi.,d.rung von Beschädigungen zu betreten, S 7

Ziff. 1 des Miewertrages.

Dass der Vertrag vom 19.11.2021 (Anlage Kl) mit 'Miet-
vertrag...n überichrieben ist und im Vertragstext wieder-

holt vän ,Mietern, ,Vermieteru und 'Mietflächeu 
die Rede

ist, führt zu keiner anderen Beurteilung. Denn ob die Par-

teien die Bezeichnung Lagervertrag oder Miewertrag ge-

brauchen, ist nicht.nis.h.ldend für den rechtlichen Inhalt

des geschlossenen Vertrags (BGH, Urt, y' 5'10'295i [sicl

tuchtig wohl: 19511 - I ZR 92150, NJ\f l'951, 957; Mü-
KoHGIB/I1srse, 5. Aufr..2023, ]HGB S 467 Rn. 3l), zumal

auch bereits in der voilständigen Vertragsüberschrift '" 'über
einen \Tinterlagerplatzn ebenso wie in der Beschreibung des

Vertragsgegentä.tJ.t (S 1 Zitr 1 ,\Tinterlageru, 'Lagerbo-ck-
mietef ""a 

i- weiteren Vertragstext (S 8 Zitr 2' 21tr' 4

Abs. 2, S 9 2itr.2) und in der beigefugten '\Tinteriagerord-
nungu Ziff. 3.2,4.3 und 10.2, mit ol-agerplatzn, 'Lagerungu,
,Ein'iagerern und rEinlagerungsrisikon wiederum Begriflich-
keitenles Lagervertragsrechts verwendet werden'

Soweit demgegenüber trotz der, wie vorstehend dargestellt,

vertraglich unJ tatsächlich übernommenen Obhutspflichten

in S 1 Ziff. 3 Jtbs.2,8Zitr'3,59 Z|tr.2Satz2 des Vertra-

ges und 3.2, 3.3 der \Tinterlagero-rdnung jegliche fusiken

äer Einlagerung dem Einlagerer auferlegt werden, sind diese

Klausein in dem von der Beklagten gestellten Vertragstext

mit ihren wesentlichen Abweichungen vom Haftungsregime

des Lagervertrages unwirksam i'S'v' S 307 Abs' 2 Nr' 2 BGB'

ledenflls überÄschend i.S.v. S 305c Abs. 1 BGB (vgl' OLG

Schleswig, Urt. v. 22.08.2022, i6 U 1l4l2l' l= TranspR

20n,2t81juris-Rn. 38). Dass der Vertragstext von der Be-

klagten zur lr4ehrfachverwendung gestellt wyrde, ergibt sich

niÄt zuletzt aus der Entscheidung im Parailelverfahren we-

gen der Beschädigung des Segelyacht ROXY vor dem Land-

gericht Hamburg.

Zur Einordnung des streitgegenständlichen Vertrages ais La-

gervertrag wird schließlich Bezug g€nommen auf die Ent-

Icheidung des Landgerichts Hamburg vom 19'09'2024, im

Parallelveifahren Az. 332 O 62123 [= TlanspR 2026,720 in

diesem Heftl, juris-Rn .78 tr., vorgelegt als Anlage B 13, die

sich ausführlich mit dem auch vorliegend verwendeten Ver-

tragstext auseinandersetzt.

b. Die Bek-lagte haftet für die Beschädigung der Segelyacht

ISA II gem. S 475 Abs. 1 HGB.

Gern. S 475 4tbs. 1 HGB haftet der Lagerhalter für den

Schaden, der durch Beschädigung des Gutes in der Zeit von

der Übernahme zur Lagerung bis zur Auslieferung entsteht'

es sei denn, dass der Schaden durch die Sorgfalt eines ordent-

lichen Kaufmanns nicht abgewendet werden konnte ' Die Se-

gelyacht ISA II wurde unstreitig unbeschädigt in die Obhut

ä.i B.kl^g,..t übergeben und dort während des vereinbarten

LagerzeitÄums in der Nacht vom 18.02. auf den 19 '02'2022
beschädigt.

Der Lagerhalter hat für die Beschädigung einzutreten' wenn

., d", ö.rt unter Verletzung seiner Pflichten als Lagerhalter

verwahrt hat, der Schaden infolge des Pflichtenverstoßes ent-

standen ist, und er seine Pflichten (jedenfalls) fahrlässig ver-

letzt hat, wobei er für Erfüllungsgehilfen gem. S 278 BGB

haftet (OLG Schleswig, a.a.O. Juris-Rn. 45 m.w.N')'

Das Vorliegen dieser Vorausseuungen wird vermutet, wie

sich aus der Formulierung des 5475 Satz 1 HGB ergibt'

(vgl. BGH, Urt. v. 19.03.2014 - I ZR 209112 [= TianspR

2014, 436) - juris, Rn' 15 m.w.N.). Die Beklagte als Lager-

halter hat daher in voliem Umfang nachzuweisen, dass die

Beschädigung der Yacht, die sie übernommen hat, nicht von

ihr zu veiantworten ist. Dazu müsste sie konkret aufldären,

wie der Schaden entstanden ist, sowie beweisen, dass die La-

gerräume pp. so beschaffen waren, dass Schäden angemes-

,'.r, u.t-i.i.n werden und sie und ihre Erfüliungsgehilfen

auch sonst kein Schuldvorwurf trifft. Hierbei kann sich der

Lagerhalter nicht einfach darauf berufen, dass der Schaden

dui.h ,ro.t außen kommende Umstände verursacht worden

ist; denn der Lagerhalter hat auch solche Gefahren im Rah-

men des Zumuibaren abzuwehren (Koller, tansportrecht,
10. Aufl., S 475 Rn. 5 Zitr.8).

Nach diesem Maßstab ist von einer schadensursächlichen

Pflichwerietzung der Beklagten auszugehen. Dabei kann da-

hinstehen, ob der von der Beklagten für die Lagerung ausge-

wählte Lagerbock bereits im Zeitpunkt der Einlagerung Vor-

TranspR 3. 7A26
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schädigungen durch Korrosion oder Haarrisse und Material-

bruch aufwies oder mit lediglich 4 Stützen nicht ausreichend

dimensioniert fur die Lagerung der streitgegenständlichen

Segelyacht war. Dem hierfür angebotenen Sachverständigen-

beweis war daher nicht nachzugehen. Die Vernehmung der

benannten Zergen hat eine erkennbare Vorschädigung oder

nicht ausreichende Dimensionierung des Lagerbocks nicht

,ur Üb.z.ugung des Gerichts bestätigt.

Es kann auch dahinstehen, ob der Zettge K bei Einlagerung

oder im Vorfeld des Sturmereignisses Mitarbeiter der Be-

klagten auf die fehlende Eignung des Lagerbocks oder die

Notwendigkeit weiterer Sicherungsmaßnahmen hingewiesen

hatte und dies ggf. ausdrücklich abgelehnt wurden.

Denn selbst wenn sich dies nicht feststellen lässt, besteht der

schadensursächliche Pflichtenverstoß der Beklagten darin,

dass sie die Segelyacht mit stehendem Mast und angeschiage-

nem Großbaum in die Verwahrung nahm, ohne denZeugen

K - anders als den Zeugen B auf die Norwendigkeit einer zu-

sätzlichen Befestigung des Masts an Betonblöcken hinwies,

um ein Außchaukeln bei \find zu verhindern. Selbst wenn

man davon ausgeht, dass, wie vom Zeugen L geschildert, die

ROXY des Zeugen B einen höheren Schwerpunkt und einen

höheren Mast hatte, hätte aufgrund der dort aufgetretenen

und bekannten Problematik die Norwendigkeit bestanden,

auch den Zeugen K auf das Risiko der gewählten Art der

Einlagerung hinzuweisen und die Möglichkeit zusätzlicher

Sicherungsmaßnahmen aufatzeigen (vg|. Koller a.a.O. S 467

Rn. 7). Dies gilt um so meht als der Zeuge K Kenntnis der

Beldagten noch zusätzlich eine Persenning aufbrachte, was

ohne weiteres erkennbar zu einer Erhöhung der tVindan-

griffsfläche führt.

Spätestens als klar wurde, dass das aufziehende Sturm-

tief nicht wie üblich aus \üZindlichtung Nordost, sondern

aus Südost kam und damit die umstehenden Hallen keine

\ilindabdeckung für die Stellplätze der 6 Segelyachten Iiefern

konnten, wäre es Sache der Bekiagten gewesen' zusätzliche

Sicherungsmaßnahmen zu veranlassen, entweder in Gestalt

eines zusätzlichen Windschutzes oder zusätzlicher Siche-

rungsmaßnahmen um ein Umkippen der Segelyachten zu

verhindern.

Die Beklagte hat ihre Haftung auch nicht wirksam auf Vor-

satz oder grobe Fahrlässigkeit beschränkt. S 7 Zitr' 4 des Ver-

trages ist gem' S 309 Abs. 7 Buchst. b) BGB unwirksam' Ob

der Beklagten darüber hinaus der Vorwurfgrober Fahrlässig-

keit gemacht werden kann (so LG Hamburg, a.a.O. juris-

Rn. 135*137), kann dahinstehen.

tl
Einsender: RA Benjamin Grimme, Hamburg

Anmerkung:

Die Zivilkammer des Landgerichts Hamburg hat mit Urt.

v. 19 .09 .2024 - 332 O 62123 = in diesem Heft, S. 120 hin-

sichtlich der Beschädigung einer anderen Segelyacht anläss-

lich des(selben) Schadenserignisses i.E. entsprechend ent-

schieden.

Die (jeweilige) Beklagte hat gegen die vorgenannte Ent-

scheidung der zuständigen Kammer für Handelssachen des

Landgerichts Hamburg, wie auch gegen die der Zivilkam-

-.t d., Landgerichts Hamburg Berufung eingelegt.

RA Benjamin Grimme, Hamburg

Andere Rechtsfragen

Keine Heilung inhaltlicher Mängel
einer Streitverkündungsschrift durch
rügelose Einlassung

5 204 Abs. '1 Nr. 6 BGB; 5 73 Satz 1, 5 295 Abs. 1 ZPO

Die Heilung inhaltlicher Mängel einer Streitverkün-
dungsschrift nach 5 73 Satz 1 ZPO durch )rügelose Ein'

lassung< des auf Seiten des Streitverkünders beigetre-
tenen Streitverkündungsempfängers gem. 5 295 Abs. 1

ZPO mit Wirkung für die Verjährungshemmung nach

5 204 Abs. 1 Nr. 6 BGB in der auf diesen Beitritt folgen-

den mündlichen Verhandlung scheidet aus'

lLeitsatz des Gerichtsl

1. Mit dem Grund der Streitverkündung i.S.d. 573 ZPO

ist das Rechtsverhältnis gemeint, aus dem sich der Rück-

griffsanspruch gegen den Dritten oder dessen Anspruch
gegen den Streitverkündungsempfänger ergeben soll.

Dieses Rechtsverhältnis ist unter Angabe der tatsäch-
lichen Grundlagen so genau zu bezeichnen, dass der

Streitverkündungsempfänger - gegebenenfalls nach Ein-

sicht in die Prozessakten (5 299 ZPOI - prüfen kann, ob

es für ihn angebracht ist, dem Rechtsstreit beizutreten'
Er muss erkennen können. welchen Anspruchs sich der

Streitverkünder ihm gegenüber berühmt. Hierzu müssen

der Klageanspruch und die Regressmöglichkeit erkenn-

bar sein.

2. Die Beurteilung des lnhalts der Streitverkündungs-
schrift und des Prozessstoffs des Vorprozesses, aus dem

sich das Ausmaß der Hemmungswirkung ergibt, ist im
Einzelnen Sache des Tatrichters.

3. Der als Streithelfer beigetretene Streitverkündungs-
empfänger ist nicht >Partei< des Vorprozesses.

4. Die Einhaltung der inhaltlichen Anforderungen nach
g 73 Satz 1 ZPO wird, ebenso wie die Zulässigkeit der

Streitverkündung nach 5 72 Abs. 1 ZPO, nicht im Vorpro-

zess, in dem der Streit verkündet wird, sondern erst in
einem etwaigen Folgeverfahren zwischen der den Streit
verkündenden Partei und dem Streitverkündungsemp-
fänger geprüft.

[Leitsätze der Redaktion]

BGH, Urt. v. 12.O6.2O25 -Vll ZR 14/24

F.CLI : DE: BGH :2025 : 120 625LNIIZR| 4'24.0
(vorgehend: OLG München, Beschl. v. 14.12'2023 - 28 U
2736123 Bau; LG München II, Urt. v' 23.A5.2023 - 3 O

3497122Bau)
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